
 

Information zum Beitragssystem ab 2026 

 

 

Grundlage 

In der Mitgliederversammlung am 8. April 2025 wurde beschlossen, dass die Beiträge 
die nächsten drei Jahre um jeweils 5% steigen, letztmalig im Jahr 2028. 

 

Arbeitsstunden 

Ebenso beschlossen wurde eine Erhöhung der Umlage: 

- 2025 75 € für 5 Arbeitsstunden 
- 2026 100 € für 7,5h Arbeitsstunden 
- Weiterhin für alle Mitglieder 14 bis 79 Jahre 

 

Monatliche Abbuchung 

Es besteht die Möglichkeit, statt einer jährlich Einmalzahlung, den Beitrag und die 
Umlage monatlich abbuchen zu lassen. Dies kann beim Mitgliedsantrag oder per E-Mail 
an info@tasifi.de für Bestandsmitglieder vermerkt werden. Für Bestandsmitglieder ist 
ein Wechsel des Abbuchungsmodells immer nur einmal jährlich für das Folgejahr 
möglich. Die monatliche Abbuchung ist nur in Kombination mit der Zahlungsmethode 
„Lastschrift“, nicht für Rechnungszahler, möglich. 

 

Unterjährige Eintritte 

Bei Eintritten ab 01.09 wird für eine Mitgliedschaft nur noch der halbe Beitrag und die 
halbe Umlage fällig. 
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Monatliche Abbuchung und unterjährige Eintritte 

Die Mitgliedschaft gilt weiterhin stets für ein Jahr, Kündigungen werden mit 
Jahreswechsel wirksam. Wird man Neumitglied im April mit monatlicher Abbuchung, 
werden die monatlichen Beiträge Januar, Februar und März rückwirkend mit der ersten 
Beitragszahlung eingezogen. Ein aktives Mitglied würde somit im April einmalig 124 € 
(inkl. Umlage) bezahlen, für alle Folgemonate 31 €. 

 

Beitragseinzug 

Die jährlichen Beiträge werden mit Beginn der Sommersaison (Ende April) inklusive 
Umlage eingezogen. Die monatlichen Beiträge werden innerhalb der ersten Woche des 
neuen Monats eingezogen. Die Beiträge des Hauptvereins werden weiterhin separat 
einmal jährlich erhoben. 

 

Rückerstattung der Umlage 

Die Umlage wird mit dem Beitrag gleichermaßen eingezogen. Wenn alle Arbeitsstunden 
erbracht sind, erfolgt eine Rückerstattung innerhalb von einem Monat in voller Höhe. 
Eine anteilige, separate Rückerstattung für z.B. 50% der geleisteten Stunden erfolgt 
nicht und verfällt zum Jahresende. 

 

 

 

Sindelfingen, 3. Oktober 2025 

Vorstand TA 


